
 

  
Lapurla wird gefördert von: 
 

                     
  

Schenkungsvertrag 
 
Zwischen  
 
Vorname, Name: Vorname, Name, geboren am Geburstdatum, von Bürgerort, 
wohnhaft in Strasse Nr., PLZ Ort, nachfolgend «Schenker», 
 
und 
 
Fondation des Fondateurs, Stiftung Lapurla, Breitingerstrasse 35, 8002 Zürich, 
nachfolgend «Beschenkter». 
 
 
 
Präambel 
Der Schenker ist Eigentümer des Geldbetrages. Aus dem Grund Angabe der persönlichen 
Beziehung zwischen Schenker und Beschenkter bzw. des Anlasses der Schenkung    soll deshalb 
ein Geldbetrag vom Schenker dem Beschenkten geschenkt werden. 
 
Gegenstand der Schenkung 
Der Schenker schenkt dem Beschenkten CHF genauer Geldbetrag . 
 
Schenkungszweck 
Der Schenker kann bestimmen, zu welchem Zweck die Schenkung vom Beschenkten eingesetzt 
werden soll: 
 

 Die Schenkung ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. 
 
Die Schenkung ist an folgende/n Zweck/e gebunden: 
 

 Grundlagen & Qualitätsentwicklung: Lapurla erarbeitet regelmässig Hilfen für die Praxis, die 
kostenlos als Printprodukt oder Download bezogen werden können. Diese Praxistools für Fachper-
sonen und Eltern werden rege genutzt und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung sowie 
Qualitätsentwicklung von Angeboten. Mit Ihrer Schenkung ermöglichen Sie die Entwicklung von 
neuen Grundlagen sowie die Neuauflage von bereits vergriffenen Broschüren und Postkarten. 
 

 Entwicklung & Verankerung: Lapurla baut Regionalgruppen, um die regionale Verankerung der 
Anliegen von Lapurla zu unterstützen. Die Vision ist, dass es in jeder Gemeinde der Schweiz quali-
tativ gute und niederschwellige Angebote geben wird, die allen Familien mit jungen Kindern zugäng-
lich sind. Mit Ihrer Schenkung ermöglichen Sie einer Regionalgruppe Ihrer Wahl die Umsetzung von 
konkreten Projekten. 
 

 Dialog & Austausch: Lapurla umfasst ein grosses nationales Netzwerk mit zahlreichen Netz-
werkenden. Lapurla organisiert regelmässig Anlässe und Tagungen zum Wissens- und Erfahrungs-
austausch unserer Pionierarbeit. Von- und miteinander zu lernen ist ein wichtiger Treiber für den 
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Aufbau von neuen und die Weiterentwicklung von bestehenden Angeboten. Mit Ihrer Schenkung 
ermöglichen Sie Anlässe und Austauschformate, die allen Netzwerkenden zugute kommen. 
 

 Agendasetting & Lobbying: Lapurla engagiert sich mit zahlreichen Netzwerkpartnern für eine 
Politik der Frühen Kindheit zur Einlösung der UN-Kinderrechte. Denn in der Schweiz sind wir noch 
weit davon entfernt, dass kreative Freiräume für Kinder von 0–4 Jahren und ihre Teilhabe am kultu-
rellen Leben selbstverständlich sind. Deshalb braucht es eine kontinuierliche Kommunikation und 
Präsenz, sowohl medial als auch persönlich vor Ort. Mit Ihrer Schenkung unterstützen Sie das nati-
onale Engagement von Lapurla in allen Landesteilen. 
 

 Professionalisierung: Lapurla ist fachlich und wissenschaftlich eng verknüpft mit dem Weiterbil-
dungsstudiengang CAS Kulturelle Bildung an der Hochschule der Künste Bern HKB. Ermöglichen 
Sie einer Künstlerin oder einem Künstler ein Stipendium für den Weiterbildungsstudiengang CAS 
Kulturelle Bildung. Dieses anerkannte Hochschulzertifikat befähigt für die Praxisumsetzung von 
künstlerischen Projekten mit den Jüngsten. Je mehr qualifizierte Kunstschaffende, desto mehr qua-
litativ gute Angebote für Kinder. 
 

 Sicht- und hörbar machen: Dass und wie die frühkindliche Kulturelle Teilhabe gelingt, belegt 
Lapurla mit zahlreichen Fotos und Kurzfilmen aus unseren Modellprojekten sowie anhand der ersten 
Lapurla-Awards, die im November 2023 erstmals vergeben worden sind. Mit Ihrer Schenkung er-
möglichen Sie die professionelle Dokumentation von qualitativ guten Settings, die zur Kommunika-
tion und zu Schulungszwecken verwendet werden. 
 
 
Schlussbestimmungen 
Der Schenker trägt die Schenkungssteuer1.  
Der Beschenkte erklärt, die Schenkung anzunehmen. 
Ergänzungen und Modifikationen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 
Form. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Dieser Vorsorgeauftrag untersteht dem materiellen Recht der Schweiz. Gerichtsstand ist der Woh-
nort des Schenkers. 
 
Ort, Datum und Unterschrift    Ort, Datum  
 
 
 
 
 
 
Unterschrift des Schenkers    Unterschrift Stiftung Lapurla 
Vorname, Name     Karin Kraus, Fondatrice & Gschäftsführerin 
 

 
1 Wer einer gemeinnützigen Organisation eine Schenkung macht, kann den geschenkten Betrag in gewissen Fällen ganz 
oder teilweise in seiner Steuererklärung in Abzug bringen. In den meisten Kantonen müssen Sie die Schenkung innerhalb 
einer bestimmten Frist der kantonalen Steuerverwaltung melden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Steuer-
behörde Ihres Wohnkantons. 
 


